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DEPARTEMENT
VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES
1.0.1
 von 
FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB); Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO); Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (EG BGFA); Dekret über die Verfahrenskosten (Verfahrenskostendekret, VKD); Dekret über die Entschädigung der Anwälte (Anwaltstarif); Änderung
Kontaktdaten
Korrespondenz
Einreichungsweg
vom 27. September 2019 
bis 20. Dezember 2019
Der Fragebogen kann mit dem Knopf «Einreichen» am Ende dieses Dokuments
elektronisch abgesendet werden. Die Informationen werden verschlüsselt
übertragen. Im Erfolgsfall wird von der Anwendung eine entsprechende Meldung
zurückgegeben. Andernfalls senden Sie das Dokument vorzugweise per E-Mail als
Anhang an sarah.dodd@ag.ch, oder auf dem Postweg an die folgende
Adresse:
 
Departement Volkswirtschaft und Inneres
Generalsekretariat
Frey-Herosé-Strasse 12
5001 Aarau
Auskunftsperson während des Anhörungsverfahrens
Rechtsanwältin Sarah Dodd
Juristische Mitarbeiterin StabDepartement Volkswirtschaft und InneresTelefon direkt 062 835 15 68
sarah.dodd@ag.ch
Fragen zur Anhörung
Frage 1
Sind Sie mit den kantonalen Ausführungsbestimmungen im Zusammenhang mit der Einführung der Möglichkeit der elektronischen Überwachung von zivilrechtlichen Schutzmassnahmen im EG ZGB einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 3)
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
 
 
 
Frage 2
Sind Sie mit den aufgrund der Änderungen auf Bundesebene im Bereich des Handelsregisterrechts notwendigen Anpassungen von Verweisungen beziehungsweise Referenzen im EG ZGB sowie im EG ZPO einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 4)?Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 3
Sind Sie mit den weiteren Änderungen im EG ZPO einverstanden? (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 5)?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 4
Sind Sie mit der Änderung des EG BGFA einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 6)? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 5
Sind Sie mit der Änderung des VKD einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 7)? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 6
Sind sie mit der Änderung des Anwaltstarifs einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 8) 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
 
3.4.3
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Ihre Daten wurden erfolgreich übermittelt. Besten Dank.
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